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I. Amtliche Texte 

321 Verordnung 
über die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im 

Landkreis St. Wendel 

Vom 12. August 1976 

Auf Grund der §§ 1, 5 und 19 des Reichsnaturschutzge
setzes vom 26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 821) in der 
Fassung des Gesetzes Nr. 1012 vom 13. November 1974 
(Amtsbl. S. 1011) sowie § 13 der Verordnung zur Durch
führung des Reichsnaturschutzgesetzes vom 31. Oktober 
1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1275) in der Fassung der Ver
ordnung vom 18. Januar 1974 (Amtsbl. S. 120) wird im 
Anschluß an die Bekanntmachung vom 9. April 1976 
(Amtsbl. S. 362) und mit Ermächtigung des Ministers für 
Umwelt, Raumordnung und Bauwesen - oberste Natur
schutzbehörde -vom 13. April1976 folgendes verordnet: 

§ 1 

Schutzgebiet 

(1) Die in Absatz 2 aufgeführten Gebiete im Landkreis 
St. Wendel werden als Landschaftsschutzgebiete ausge
wiesen und dem Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes 
unterstellt. Von dem Schutz sind in jedem Falle ausge
nommen der Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
(§ 30 BBauG) und die im Zusammenhang bebauten Orts
teile (§ 34 BBauG). 

(2) Die ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete, deren 
Kennummern (§ 2 Abs. 1) entsprechend ihrer Zugehörig
keit zum Gebiet einer bestimmten Gemeinde nachstehend 
hinter dem Namen der jeweiligen Gemeinde in Klam
mern aufgeführt sind, umfassen folgende Flächen: 
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1661/1484, 1662/1484, 1666/1484 bis 1670/1484, 
1677/1484, 1679/1484, 1680/1484, 1685/1484 bis 
1688/1484, 1691/1484, 1692/1484, 1701/1484, 
1721/1484, 1722/1484, 1732/1484, 1733/1484, 
1751/1484, 1752/1484, 1763/1484, 1764/1484, 
1798/1484; 

hj in der Gemarkung Tholey 

von Flur 1 die Gewannen In Reisenhell, Vor Rei
senhell, Varuswald und Unterm Varuswald, 

Die Fluren 6, 7, 8 und 11, 

Flur 15 mit Ausnahme der Gewannen Auf Stok
kert und Am SchiederbübeL 

Flur 16; 

i) in der Gemarkung Überroth-Niederhofen 

die Fluren 2, 3 und 4, 

Flur 5 mit Ausnahme der Gewannen Auf dem 
Weierborn und Der alte Kühonger; 

07. in der Gemeinde Marpingen (L 02.07.09, L 02.07.10, 
L 02.07.12) 

a) in der Gemarkung Alsweiler 

die Fluren 1 und 2, 

von Flur 3 die Gewannen Beim Dreiecksborn, In 
den Dachslöcher, Der Espenwald, Steinacker, In 
der Sulch, Schachen auf den Weiherwald, In den 
Schachen, Am Schachenerkopf, Die Kanzel, An 
der Kanzel, Unter dem Weiherborn, die Bruchels
wiese, Hinter der Farrenwies, Farrenwies, Im 
Walkental, Bei der Kleewies, Kleewis ober dem 
Höhborn; 

b) in der Gemarkung Berschweiler 

die Fluren 19, 20 und 22, 

von der Flur 23 die Gewannen In der Frankenbach 
und Herschelt; 

c) in der Gemarkung Marpingen 

die Fluren 9 und 10, 

Flur 20 mit Ausnahme der Gewannen Bei der 
Kirchheck, Im Braunacker und Wackenwald; 

d) in der Gemarkung Urexweiler 

von Flur 1 der Teil, der südlich der Landstraße 
L II. 0. Nr. 318 von Urexweiler nach Marpingen 
liegt, 

von Flur 6 die Gewanne Bruderfeldschachen und 
das Flurstück Nr. 183/86, 

die Fluren 17, 18 und 19; 

08. in der Stadt St. Wendel (L 02.08.10, L 02.08.11, 
L 02.08.12, L 02.08.13, L 02.08.14, L 02.08.15, 
L 02.08.16, L 02.08.17) 

a) in der Gemarkung Bliesen 

die Fluren 1, 2, 3, 7 und 11, 

Flur 13 mit Ausnahme der Gewanne Garnbacher 
Mühl, 

Flur 14; 

909 

b) f.n der Gemarkung Bubach 

die Gewannen Hohlwiese, Jakobswiese oder vor 
Bonel, Jakobswiese, Unterste Ronel, Nickelswiese, 
Auf'm Muhlhübel, In der Muhl, Ober der Muh!, 
Hinter Ronel, Bruch, Ockenwiese, Ockenwies vor
clerste und hinterste Gewann, Im Ruckert hinter
ste Gewann, Auf'm Raubwinkel kurze Gewann, 
Im Rud<ert hinterste Gewann, Auf'm Raubwinkel 
kurze Gewann, Unterm Heidenbösch dritte und 
vierte Gewann, Unter Heidenbösch auf'm Weg 
.fünfte Gewann, Vor der Schneiderwiese erste und 
:zweite Gewann, Schinderwiese, Hinter der 
Schneiderswiese erste und zweite Gewann, Hei
denbösch, Am Anderswald oder Langhecke, In der 
Sehr, Krämel, Krämelswald und Nauwies-Weyher, 

die Gewannen Thomas und Grieswald bis zur 
.Landstraße LI. 0. Nr. 131 im Süden, die Gewan
nen Auf'm Krämel, Hinterm Krämel auf'm Weg, 
Hinterm Krämel, Ober der Tränke, An der Tränke 
erste und zweite Gewann, Unter der Tränke erste 
bis vierte Gewann, Am Osterpfad; 

c) in der Gemarkung Hoof 

'Flur 8, bestehend aus den Gewannen Im Seiters 
und Seiterssumpen, 

Flur 9, bestehend aus den Gewannen Langenstein
heck, Amtsmannsheck und Seiterswäldchen, 

Flur 10, bestehend aus den Gewannen Hirschak
ker, Gerbestall zwischen den Gräben, Gerbestall 
Deli und Gerbestall jenseits der Gräben, 

:Flur 12, bestehend aus den Gewannen Jenseits 
Gerbestall, Gerbestall, Vorderer Wald, Steffelheck 
und Auf'm Weiher hinterm Mühlflur, 

von Flur 14 die Gewannen Unterm Haselbach, 
Butterwiese, Börrling, An der Waldwies erste, 
zweite, oberste Gewann, Hasemer Feld, An der 
Hasemer Feldheck und von der Gewanne Oberster 
Haselbach der südlichste Teil bis zum Betzelbach; 

d) :in der Gemarkung Leitersweiler 

die Fluren 1, 2 und 3, 

:Flur 4 ohne den östlich der Landstraße L II. 0. 
Nr. 309 liegenden Teil, 

:Flur 5 ohne den östlich der Landstraßen L II. 0. 
Nr. 309 und L II. 0 . Nr. 312 liegenden Teil, 

die Fluren 8, 9, 10 und 11; 

e) in der Gemarkung Marth 

Flur 3, bestehend aus den Gewannen Krämelwald, 
Bürgerwiese, Schulwiese, Stockwiese, In der 
Röthel, Auf'm Hofad<er, Wagner's Weierd:J.en, Am 
Hommesrech, Trieschwiese, Hühnerwiesen, Am 
Fonel in der Dreispitz, Am Fonel erste bis zehnte 
Gewann, Ulmbach, Neuwiesen und Klingelwiesen, 

Flur 4, bestehend aus den Gewannen Am Klingel
berg erste bis vierte Gewann, Gräblingsfeld , Gräb
lingsheck, Am Klingelberg und Klingelberg, 

von Flur 7 die Gewannen Pfaffenbreitwiese, Lang
wiesen, Weiherwiesen, Im Loh, Wachswiesen und 
Wachsdell, 

Flur 8, bestehend aus den Gewannen SeHersheck 
und Im Damborn, 
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von der Gewanne Vom Hollerwald bis zur Petters
heimer Straße der Teil, der im Süden und Westen 
von der Gemarkungsgrenze Bubach, im Osten von 
der Landesgrenze und im Norden von der Land
straße L II. 0. Nr. 307 von Niederkirchen nach 
Kusel begrenzt wird; 

f) in der Gemarkung Niederkirchen 

Flur 6, bestehend aus den Gewannen Zwiebelrech, 
Auf'm Solch, Oberm Engelwald, Unterm Weiden
bösch, Weidenbösch, Rübenwies, In der unteren 
Tiefenbach, Engelwald, Auf'm Kübel, Kübelkopf, 
Kübelsheck, Im Reinel, Vor der Reinelsheck, Am 
Kübel, Hinter'm Kübel und Unterm Kübel, 

Flur 7, bestehend aus den Gewannen Bonnelfeld, 
Fledermauskopf, Auf der Fledermaus, Fledermaus
wiesen, Tiefenbacherrodt, Tiefenbacher Langwie
sen und Zwiebelrechheck, 

Flur 8, bestehend aus den Gewannen Bonnels
heck, Hirschenrodt, In der oberen 'I!efenbach, 
Ahlenwald, AufmAhlenwald und Am Ahlenwald; 

g) in der Gemarkung Niederlinxweiler 

die Fluren 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13 und 14; 

h) in der Gemarkung Oberlinxweiler 

die Fluren 4 und 10, 

von Flur 16 der Teil nördlich der Landstraße 
LI. 0. Nr. 130 von Oberlinxweiler nach Remmes
weiler, 

Flur 17 mit Ausnahme der Flurstücke Nr. 161/24 
bis 167/28 und 39 bis 124/60, 

Flur 18, 

Flur 19 mit Ausnahme der Flurstücke 5/1, 5/2, 81 
und 83 bis 163/93, 

Flur 20 mit Ausnahme der Flurstücke 144/2 bis 147 
und 242/148 bis 162/2; 

i) in der Gemarkung Osterbrücken 

von Flur 5 die Gewannen Märzenborn auf der 
Hecke, Am Brückenbusch, Im Hundstall, 

Flur 7, bestehend aus den Gewannen Dreispitz an 
der Langhecke, Dreispitz am Geißrech, Geißrech, 
Im Läckerthal auf'm Geißrech, Läckerthal ober 
der Straße, Im Läckerthal auf der Hecke, Im Läk
kerthal mittelste Gewann, Läckerthaler Wiesen, 
An der Warzel und Am Brückenbusch, 

von Flur 8 die Gewannen an der Warze}, Bei der 
Warzel und Käsbest, 

von Flur 9 die Gewannen Am Wörschweiler Rech, 
Am Wörschweiler Rech dritte Gewann und 
Wörschweiler Dell, 

Flur 10, bestehend aus den Gewannen Vor'm Naß
gewann, Oberes Naßgewann, Auf der Mauer, In 
der Mauer, Auf'm Hofacker, Neumühle, Langwiese 
bei der Neumühle, Am Krämel, Auf der Lang
wiese, Wasserschaft, Bruchwiese bei der Neu
mühle, Bauertswiesen, Grummetswiesen, Unteres 
Naßgewann und Bohrwiesen, 

von Flur 11 die Gewannen Schladwald, Höllwie
senhecke, Schlawatzenwiesen, Am Kreuz unterm 
Weg erste bis fünfte Gewann, Schleif und Kirch
stücke, 

von Flur 14 die Gewannen Gehrnheck und Im 
Gehrn; 
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j) in der Gemarkung Remmesweiler 

die Fluren 1 und 2, 

Flur 3 mit Ausnahme der Flurstücke 43 bis 48, 

die Fluren 12, 13, 15 und 16; 

k) in der Gemarkung Saal 

Flur 4, bestehend aus den Gewannen Ober den 
Tränken, Auf der Tränke, Auf die Mäsenau erste 
und zweite Gewann, Beim Valentinsbrunnen, Am 
Pfalzrech erste und zweite Gewann, Auf'm Käpp
chen, Schrohgewanne, Laubach erste bis dritte 
Gewann, Wolfswiese erste und zweite Gewann, 
Auf der Wolfswiese, Laubach, Mäsenau, 

von Flur 5 die Gewannen Gehöll, Im Blümer, Im 
Winkel, In den Jakobswiesen, Auf'n Holderfel
dern, Auf der Wolfsfurth und das Gebiet von der 
Gemarkungsgrenze Werschweiler entlang der 
Eisenbahnlinie bis zum Graben Nr. 14, entlang 
dem Graben Nr. 14 bis zur Oster, sodann entlang 
der Oster bis zur Einmündung des Tiefenbaches, 
entlang dem Tiefenbach bis zur Werschweiler
straße, 

Flur 6, bestehend aus den Gewannen Im Teich 
und Tiefenbach, 

Flur 7, bestehend aus den Gewannen Wustholz, 
Fledermaus, Banholzheck, Bannholzwald, Ban
holzheck und Grasheck, Am Grasböschgraben, 
Rundwiese, Grasbösch und Im Teich; 

1) in der Gemarkung St. Wendel 

von Flur 7 den Teil, der begrenzt ist im Westen 
durch die östliche Grenze der Bebauungspläne 
Kapellenweg-Missionshausstraße und Kapellen
weg-Ostertalstraße, im Norden durch die Land
straße L II. 0. Nr. 307 St. Wendel-Niederkirchen 
und im Süden durch die Straße St. Wendel (Stadt
mitte) zum Missionshaus, jedoch ohne die Flur
stücke 32/1, 34, 35, 36/1, 39/1, 7/8, 3 und 10, 

von Flur 8 die Flurstücke 14, 32/15, 16/3 und 17 
sowie die Flurstücke 12 und 13 mit Ausnahme 
eines Geländestreifens von 40 m Breite parallel 
des Weges Missionshaus-Wendalinushof; 

m) in der Gemarkung Urweiler 

von Flur 3 die Gewannen Auf'm Kesselberg, Der 
Kesselberg, Auf der Hirtengewann, Hirschweiler
berg, Hinter der Sägemühle, Herzenackerswäld
chen und Auf Herzenackerswäldchen, 

Flur 4, 

von Flur 5 die Gewannen Jenseits der Hirtenge
wann und der Känelsberg, 

die Fluren 7 und 9, 

von Flur 11 die Flurstücke Nr. 1 bis 8 der Ge
wanne die Rämelsheck, 

die Fluren 12, 13 und 14, 

Flur 16 mit Ausnahme der Flurstücke Nr. 108 -
121/1; 

n) in der Gemarkung Werschweller 

die Fluren 1, 2, 3, 4, 15, 16 und 17; 

o) in der Gemarkung Winterbach 

von Flur 7 die Gewannen Auf der Lei, Leienhumes 
und Leienwald, 

die Fluren 10 und 11. 
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(3) Da die in den Gemarkungen Hoof, Marth, Niederkir
chen, Osterbrücken und Saal laufenden Flurbereini
gungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind, entspre
chen die zusätzlich neben den Gewannenbezeichnungen 
aufgeführten Flurbezeichnungen in diesen Gemarkungen 
lediglich dem Entwurf einer noch nicht endgültigen Flur
einteilung der Flurbereinigungsbehörde. 

§ 2 

Landschaftsschutzkarte und Kennummern 

(1) Die durch diese Verordnung ausgewiesenen Land
schaftsschutzgebiete sind in einer Übersichtskarte im 
Maßstab 1 : 25 000, bestehend aus den Blättern bezie
hungsweise Teilen der Blätter Nr. 6307, 6308, 6407, 6408, 
6409, 6507, 6508 und 6509 der topographischen Karte 
1 : 25 000 in oranger Farbe kenntlich gemacht und durch 
eine Linie in oranger Farbe umrandet und entlang den 
Gemeindegrenzen unterteilt (Landschaftsschutzkarte). 
Die zusammenhängenden Landschaftsschutzgebiete und 
die sich aus der nach Satz 1 vorgenommenen Untertei
lung ergebenden Teile zusammenhängender Gebiete sind 
in der Landschaftsschutzkarte nach einem für das Saar
land gültigen Kennummernsystem gekennzeichnet (Erlaß 
des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen 
vom 16. Januar 1974- Az.: R 6- Et/Bn -). Die beiden er
sten Ziffern (02) der sechasteiligen Kennummern geben 
den Landkreis an und die 3. und 4. Ziffer (01 bis OB) iler 
Kennummern geben die Gemeinden an, in denen die 
Schutzgebiee liegen; die beiden letzten Ziffern (01 bis 17) 
der Kennummern stellen die Ordnungszahlen der 17 zu
sammenhängenden Landschaftsschutzgebiete dar. 

(2) Die Landschaftsschutzkarte wird bei der unteren 
Naturschutzbehörde archivmäßig verwahrt und kann 
dort während der Dienststunden von jedermann eingese
hen werden. Eine weitere Ausfertigung der Landschafts
schutzkarte befindet sich in archivmäßiger Verwahrung 
bei der obersten Naturschutzbehörde. 

§ 3 

Verbote 

In den Landschaftsschutzgebieten sind Veränderungen 
verboten, die geeignet sind, den Naturhaushalt zu schädi
gen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Natur
genuß zu beeinträchtigen. 

§ 4 

Erlaubnisbedürftige Maßnahmen 

(1) Zur Vermeidung der in § 3 genannten schädigenden 
Wirkungen bedürfen sämtliche Maßnahmen, die geeignet 
sind, eine der in § 3 genannten Wirkungen hervorzuru
fen, der Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde. 

(2) Dies gilt insbesondere für 

a) die Herstellung und Veränderung baulicher Anlagen 
aller Art, auch in den Fällen, in denen eine Baugeneh
migung oder Bauanzeige nicht erforderlich ist; 

b) das Abbauen und Aufschütten von Bodenbestandtei
len sowie das sonstige Ändern der Bodengestalt, ins
besondere die Anlage von Steinbrüchen, Kies-, Sand
oder Lehmgruben; 

c) das Beseitigen und Ändern von stehenden und flie
ßenden Gewässern; 
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d) die Beseitigung und Schädigung von Landschaftsbe
standteilen, insbesondere von Bäumen, Hecken und 
Gebüschen; hierzu gehört auch die Rodung und der 
nicht forstgerechte Kahlschlag von Waldflächen; 

e) die .Änderung der Nutzungsart, insbesondere das Um
wandeln von Wald in Nutzflächen anderer Art; 

f) die Anlage von Wegen, Park-, Bade-, Zelt- oder Cam
pingplätzen; 

g) das Anbringen von Werbeanlagen aller Art; 

h) das Ablagern von Abfällen und Schutt, insbesondere 
von Autowracks und industriellen Abfällen; weiterhin 
fällt unter diese Bestimmung auch das Ablagern gar
ten- und landwirtschaftlicher Abfälle; 

i) der Bau von ortsfesten Frei- und Rohrleitungen sowie 
von Seilbahnen und Seilliften; 

j) die Errichtung von Zäunen und anderen Einfridigun
gen, ausgenommen dunkel gehaltene Weidezäune und 
Einfdedigungen, die zum Schutz der Erzeugnisse 
land- und fortstwirtschaftlicher Betriebe notwendig 
sind; nicht notwendig im Sinne dieser Vorschrift sind 
insbesondere Einfriedigungen, deren Pfostenstärke 
bei Ausführung in Holz 17 cm, bei Ausführung in Be
ton- oder Stahlbeton 10 cm und bei Ausführung in 
Eisen 5 cm überschreitet oder die in der freien Feld
flur höher als 1,20 m sind; 

k) das Aufstellen von Wohnwagen und Zelten an ande
ren als dafür bestimmten Stellen; 

1) das Fahren mit Kraftfahrzeugen außerhalb der dafür 
vorgesehenen Wege. 

(3) Nut;:ungsart im Sinne des Absatzes 2, Buchstabe e ist 
die Nutzung eines Grundstückes als Wald, Hecke, Ge
wässer oder als landwirtschaftliche Nutzfläche; der 
Wechsel zwischen Ackerland und Grünfläche gilt nicht 
als Änderung der Nutzungsart im Sinne dieser Vor
schrift. 

§ 5 

Erlaubnis und Ausnahme 

(1) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die beabsichtigte 
Maßnahme nicht gegen das Verbot des § 3 verstößt oder 
wenn bei einer Erteilung der Erlaubnis unter entspre
chenden Auflagen oder Bedingungen ein Verstoß der 
Maßnahmen gegen das Verbot des § 3 abgewendet wer
den kann. 

(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Ausnahmen vom 
Verbot des § 3 zulassen, wenn dies im öffentlichen 
Interesse erforderlich ist oder wenn im Fall des § 4 
Abs. 2 Buchstabe e die Änderung der Nutzungsart für die 
Fortführung des Betriebes unerläßlich ist. Die Ausnahme
bewilligung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie 
befristet oder widerruflich erteilt werden. 

(3) Nach anderen Vorschriften erforderliche Erlaubnisse, 
Genehmigungen oder Zustimmungen bleiben unberührt. 

§ 6 

Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde 

Zur Erteilung der Erlaubnis (§ 5 Abs. 1) in den Fällen des 
§ 4 Abs. 2 Buchstabe a - i und zur Erteilung der Ausnah
mebewilligung (§ 5 Abs. 2) ist die Zustimmung der ober
sten Naturschutzbehörde erforderlich. 



§ 7 

Nichtanwendung 

Die §§ 3 und 4 finden keine Anwendung auf Maßnahmen, 
die nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft 
zur land- und forstwirtschaftliehen Nutzung erforderlich 
sind und die das Landschaftsbild und den Naturhaus
halt möglichst schonen, sowie auf die rechtmäßige, nicht 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild störende 
Ausübung der Fischerei und der Jagd. 

§ 8 

Strafbestimmungen 

Wer eine der in § 4 Abs. 2 bezeichneten Handlungen 
ohne die nach § 4 erforderliche Erlaubnis oder ohne die 
nach § 5 Abs. 2 erforderliche Ausnahmebewilligung der 
unteren Naturschutzbehörde vornimmt, wird nach § 21 
Abs. 2 Reichsnaturschutzgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu 
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
bestraft. 
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§ 9 

Aufhebung von Vorschriften 

Es werden aufgehoben: 

1. die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im 
Kreis St. Wendel vom 30. Juni 1952 (Amtsbl. S. 603), 

2. die Erste Nachtragsverordnung zum Schutze von 
Landschaftsteilen im Kreis St. Wendel vom 30. April 
1955 (Amtsbl. S. 602) betreffend das Wendalinustal in 
der Gemarkung St. Wendel. 

§ 10 

lokrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

St. Wendel, den 12. August 1976 

Der Landrat des Landkreises St. Wendel 

Untere Naturschutzbehörde 

Dr. Marner 

II. Beschlüsse und Bekanntmachungen 

339 Bekanntmachung 
betreffend die Löschung der Eintragung des Naturdenk
mals Nr. 51 vom 29. November 1951 (Amtsblatt des Saar-

Iandes Nr. 53 vom 8. Dezember 1951) 

Vom 2. September 1976 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Naturschutzgesetzes vom 
26. Juni 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 821) in der F·assung des 
Dritten Änderungsgesetzes vom 20. Januar 1938 (Reichs
gesetzbl. I S. 36) sowie des § 8 Abs. 1 und 2 der hierzu 
ergangenen Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 
1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1275) in der Fassung der Ergän
zungsverordnung vom 16. September 1938 (Reichsge
setzbl. I S. 1184) wird das im Verzeichnis der Naturdenk
male für den ehemaligen Kreis St. Ingbert geführte 
Naturdenkmal "1 Linde" Gemarkung Wörschweiler, auf 
dem Dorfplatz vor dem ehemaligen Bürgermeisteramt, am 
29. November 1951 in das Naturdenkmalbuch des ehe
maligen Kreises St. Ingbert eingetragen (Amtsblatt des 
Saarlandes Nr. 53 vom 8. Dezember 1951), mit sofortiger 
Wirkung gelöscht. 

Homburg, den 2. September 1976 

Der Landrat 
des Saar-Pfalz-Kreises 

Im Auftrag 

WeiridJ. 

Regierungsrat 

340 Bekanntmachung 

Vom 3. September 1976 

Nachdem die Hebamme Rosemarie Meisberger, geh. am 
21. Januar 1939, wohnhaft Brückenstraße 18, Merchweiler, 
seit dem 1. September 1976 ihre Tätigkeit nicht mehr aus
übt, wird hiermit die am 3. Januar 1964 ausgefertigte Nie
derlassungserlaubnis zurückgenommen (§ 8 der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung des Hebammengesetzes 
vom 13. Septembe~ 1939, Reichsgesetzbl. I S. 1764). 

Ottweiler, den 3. September 1976 

Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde 

In Vertretung 

Hock 

320 Satzung 
zur Änderung der Satzung des Abfallbeseitigungsverban
des Saar (ABV) - Körperschaft des öffentlichen Rechts -
über die Gebührenerhebung im Bereich der öffentlichen 

Abfallbeseitigung im Saarland 

Vom 11. März 1976 

Auf Grund des Saarländischen Ausführungsgesetzes zum 
Gesetz über die Beseitigung von Abfällen (AG AbfG) 
vom 20. Juni 1973 (Amtsbl. S. 549), der Verbandssatzung 
des Abfallbeseitigungsverbandes Saar vom 5. Dezember 
1973 (Amtsbl. 1974, S. 22, Amtsbl. 1975, S. 144 und 
Amtsbl. 1976, S. 66), der Satzung über die Durchführung 
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Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

49 Verordnung  
 über das Naturschutzgebiet „Ostertal“ 
 N 6509-301

Vom 1. Februar 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten. Der Betrachtungs- und Beur-
teilungszeitraum begann dabei jeweils mit der Aner-
kennung eines Natura 2000-Gebietes durch die EU-
Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben 
die Aufgabe, durch eine verant wortliche Nutzung der 
Flächen dazu beizutragen, dass sich der ökologische 
Zustand nicht verschlechtert (Verschlechterungsver-
bot). Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes 
wird vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaf-

tung in der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhal-
tungsziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und 
bedarfsorientierten Nutzergesprächen abgestimmten 
Managementplan erreicht werden. Ein wirkungsvolles 
Gebietsmanagement ist für den erfolgreichen Schutz 
der Lebensräume und Arten unverzichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt. Die Europäische Union er-
öffnet durch die Verabschiedung der Agenda 2000 
finanzielle Möglichkeiten für landwirtschaftliche Be-
triebe, die durch eine naturschutzgerechte Wirtschafts-
weise auch in FFH- und Vogelschutzgebieten zur Er-
haltung von Lebensraumtypen und Arten beitragen. 
Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss. Dieser Bericht muss zudem die 
wichtigsten Ergebnisse des allgemeinen Monitorings 
beinhalten. Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den 
europäischen Richtlinien er wachsenen Verpflichtun-
gen nicht nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- 
und Sanktionsinstrumentarium in Form von Beschwer-
de- und Vertragsverletzungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 467 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Ostertal“ (N 6509-301) und ist Teil des Netzes Natura 
2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) 
und als Europäisches Vogelschutz gebiet gemäß der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt im nordwestlichen Saarland 
zwischen den Ortslagen von Neunkirchen-Wiebels-
kirchen im Süden sowie Freisen-Haupersweiler und 
Freisen-Grügelborn im Norden. Es umfasst die Täler 
der Oster und ihrer Nebenbäche sowie der Blies bei 
Wiebelskirchen.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
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nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei den Städten 
St. Wendel, Ottweiler und Neunkirchen und der Ge-
meinde Freisen. Verordnungstext und Karten können 
bei den genannten Stellen eingesehen werden.
(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I und Artvorkommen nach Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen durch 
das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, des-
sen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken zu dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen
9180  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion
91E0  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-

nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae),

der Lebensraumtypen:
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 

Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitrichio-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren 
und montanen bis alpinen Stufe,

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)

8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-
Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion 
dillenii

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulu-Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 

Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli, Stellario-Carpinetum),

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und ihrer 
Lebensräume:
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1134 Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glau-

copsyche nausithous )
1337 Biber (Castor fiber),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)
A031 Weißstorch (Ciconia ciconia)
A073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A074 Rotmilan (Milvus milvus)

A229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A338 Neuntöter (Lanius collurio),
und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume
A212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A275  Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
A337  Pirol (Oriolus oriolus)
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung und Entwick-
lung der Gewässerläufe und Auen der Oster und ihrer 
Zuflüsse mit Quellgebieten, Talhängen und naturnahen 
Auenabschnitten einschließlich der Lebensgemein-
schaften, u. a. Großseggenriede, seggen- und binsen-
reiche Nasswiesen, Röhrichte und Erlen-Weidensäume 
und der dort lebenden standorttypischen, teils seltenen 
Arten wie Haarstrang-Wasserfenchel (Oenanthe peuce-
danifolia) und Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus).

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:
1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-

tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 
2 und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,
4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 

auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage-
re Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzuhalten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
trächtigt wird,

7. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Hütehun-
de im Rahmen der Weideführung oder um Dienst-
hunde im Einsatz, soweit erforderlich, handelt; 
darüber hinaus auf bestehenden Wegen Freilauf 
von Hunden in Sichtweite und im tatsächlichen 
Einwirkungsbereich der Halter oder Aufsichtsper-
sonen und Freilauf von Jagdhunden im jagdlichen 
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 1096 Bachneunauge (Lampetra planeri),

 1134  Bitterling (Rhodeus amarus),

 1163 Groppe (Cottus gobio)

 a) Schwimm- und Tauchblattpflanzen zu mähen 
oder zu entfernen,

 b) wasserwirtschaftliche oder wasserbauliche 
Maßnahmen durchzuführen, auch solche, die 
keiner Anzeige oder Genehmigung bedürfen.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 

und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird. Für sonstige Maßnahmen 
geringen Umfanges kann die Oberste Naturschutzbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der Schutz-
zweck nicht beeinträchtigt wird. § 67 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die Verordnungen

über das Naturschutzgebiet „Leitersweiler Buchen – 
Tiefenbachtal – Osterwiesen“ vom 20. Oktober 1988 
(Amtsbl. S. 1077),

über das Naturschutzgebiet „Labachtal – Lauberberg-
hang“ vom 7. November 1994 (Amtsbl. S. 1670),

über das Naturschutzgebiet „Bliesaue bei Wiebels-
kirchen“ vom 10. November 2000 (Amtsbl. 2001 
S. 98)

und über das Naturschutzgebiet „Ostertal zwischen 
Herschweiler und Marth“ vom 8. Juli 2002 (Amtsbl. 
S. 1678) jeweils in der derzeit geltenden Fassung außer 
Kraft.

Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flächen 
treten gleichzeitig die Verord nungen „Landschafts-
schutzgebiet im Landkreis St. Wendel“ (L 02.05.15, 
L 02.08.15, L 02.08.16, L 02.08.17) vom 12. Au-
gust 1976 (Amtsbl. S. 905) und „Verordnung über die 
Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen“ 
(L 4.03.04, L 4.06.09, L 4.06.10, L 4.06.11, L 4.06.12, 
L 4.06.14) vom 30. September 1988 (Amtsbl. S. 1063) 
in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 1. Februar 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Rechteck

G.Schommer
Polygon

G.Schommer
Linien



 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 16. Februar 2017 201

 — Anlage —
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Anlage
zur Verordnung über das Naturschutz-
gebiet N 6509 - 301

vom 1. Februar 2017

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:50000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

Ostertal




